
Aus der Region

Familienzulagen: 
Arbeitgeber sollen 
entlastet werden
ST. GALLEN Im Kanton St. Gallen soll 
das Familienzulagen-Gesetz revi-
diert werden. Bis 2040 wird bei der 
Finanzierung ein Ertragsüberschuss 
von rund 94 Millionen Franken prog-
nostiziert. Die Regierung will die Zu-
lagen nicht erhöhen, sondern die Ar-
beitgeber entlasten. Das Familienzu-
lagen-Gesetz ist seit 1997 in Kraft. 
Zahlreiche Artikel seien wegen neuer 
Bundesgesetze hinfällig geworden, 
teilte die St. Galler Staatskanzlei am 
Montag mit. Das Gesetz sei zudem 
schwer lesbar. Deshalb gibt die Re-
gierung nun eine Gesamtrevision in 
die Vernehmlassung. Darin ging es 
unter anderem um die Frage, ob die 
Familienzulagen im Kanton St. Gal-
len erhöht werden sollen. Ein Über-
blick zeigt, dass in den meisten Kan-
tonen – wie in St. Gallen – 200 Fran-
ken ausbezahlt werden. Es gibt aber 
auch andere Beispiele: So betragen 
die Kinderzulagen im Kanton Zug 
300 Franken, im Kanton Bern 230 
Franken oder in Graubünden 220 
Franken. Die St. Galler Regierung be-
ruft sich bei der Frage der Erhöhung 
auf eine von ihr in Auftrag gegebene 
Studie von Ecoplan, die zum Schluss 
gekommen sei, dass «die konkrete 
Wirkung von Familienzulagen für 
Familien gering ist».
Spielraum wäre vorhanden: Die 
Analyse des Finanzierungsgrads des 
Zulagensystems hat nämlich ge-
zeigt, dass bis 2040 ein Überschuss 
von rund 94 Millionen Franken «er-
wirtschaftet» wird. Damit könnten 
die Zulagen um 70 Franken erhöht 
werden oder der Beitragssatz der 
Arbeitgeber von 1,6 auf 1,2 Prozent 
gesenkt werden, rechnet die Regie-
rung in den Unterlagen zur Ver-
nehmlassung vor. «Nicht zuletzt aus 
Gründen der Standortattraktivität» 
ziehe sie die Entlastung der Arbeit-
geber vor. Andere Instrumente wie 
Betreuungsgutschriften oder Fami-
lienergänzungsleistungen wären 
zur Entlastung von Familien an der 
Armutsgrenze und von Working-
poor-Familien besser geeignet, ar-
gumentiert die Regierung. Betreu-
ungsgutschriften liessen sich aber 
derzeit nicht umsetzen. Der De-
ckungsgrad der familienergänzen-
den Kinderbetreuung sei zu gering. 
Familienergänzungsleistungen sei-
en zwar «denkbar», würden aber 
vertiefte Abklärungen bedingen. 
Aufgrund dieser Ausgangslage seien 
Familienzulagen zum jetzigen Zeit-
punkt nicht zu erhöhen, lautet die 
Schlussfolgerung der St. Galler Re-
gierung. (red/sda)


